
Ltg.-1068/Ö-1-2011 

 

 

 

A n t r a g  

des 

WIRTSCHAFTS- UND FINANZ-AUSSCHUSSES 

 

über die Vorlage der Landesregierung betreffend Österreichischer Stabilitätspakt - Festlegung 

einer Haftungsobergrenze für die Jahre 2011 – 2014. 

 

 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

 

„1. Für das Land Niederösterreich wird eine, unter Berücksichtigung einer der 

Haftungsklasse entsprechenden Gewichtung, verbindliche Obergrenze für sämtliche 

Erklärungen, nach denen der Haftungsgeber bei Eintritt normierter Haftungstatbestände 

zur Leistung herangezogen werden kann in Höhe von 50 Prozent der Einnahmen ohne 

Schuldaufnahme des Voranschlags festgelegt. 

 

 2. Für Haftungen, bei denen eine Inanspruchnahme zumindest von überwiegender 

Wahrscheinlichkeit angenommen wird, sind auf Basis von Einzelbewertungen 

Risikovorsorgen zu bilden. Die Landesregierung wird ermächtigt, durch geeignete 

Maßnahmen im Rahmen der Budgetvollziehung eine Risikovorsorge zu bilden. Der 

Haftungsnachweis des Rechnungsabschlusses des Landes Niederösterreich hat die 

jeweiligen Haftungsklassen anzuführen.“ 

 

 

 

LOBNER HINTERHOLZER 

Berichterstatter Obfrau 

 


